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Ziffer 8.

Gemäß Artikel [derzeitiger Artikel 230] der Verfassung ist der Gerichtshof für Klagen zuständig,

die ein Mitgliedstaat gegebenenfalls auf Antrag seines nationalen Parlaments und gemäß seiner je-

weiligen Verfassungsordnung wegen Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip erhebt. Gemäß e-

bendiesem Verfassungsartikel können entsprechende Klagen auch vom Ausschuss der Regionen in

Bezug auf Rechtsakte, zu denen er konsultiert wurde, erhoben werden.

Explanation (if any) :

Satz 2:
Das Klagerecht des AdR sollte darauf beschränkt bleiben, seine eigenen Rechte zu verteidigen. Das
Subsidiaritätsprinzip dient dem Schutz der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und damit selbstver-
ständlich auch ihrer Regionen sowie ihrer Kommunen.

Die Wahrung dieses Prinzips dient nicht dem Schutz der Organe der Union, sondern verpflichtet
diese. Auch der AdR als Unionsorgan gemäß Art. 263 ff. EGV ist in seiner gesamten Tätigkeit dem
Subsidiaritätsprinzip verpflichtet.

Satz 1:
Meines Erachtens gibt Satz 1 die Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Subsidiarität" nicht exakt wieder.
Dem Schlussbericht zufolge kam die Gruppe "Subsidiarität"

"überein, dass die gerichtliche ex-post-Kontrolle der Achtung des Subsidiaritätsprinzips, die
vom Gerichtshof vorgenommen wird, verbessert werden könnte. Um dem überwiegend politi-
schen Charakter dieser Kontrolle Rechnung zu tragen, sollte die Möglichkeit, beim Ge-
richtshof wegen Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip Klage zu erheben, davon abhän-
gig gemacht werden, dass die einzelstaatlichen Parlamente das vorstehend vorgeschlagene
Frühwarnsystem geltend gemacht haben."

Der Gedanke, dass die Inanspruchnahme des Frühwarnsystems eine Zulässigkeitsvoraussetzung für
die anschließende Klage wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips ist, scheint mir in Satz 1 nicht
enthalten zu sein.


